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1
Problemlage

Am 1. Januar 2002 ist die in diesem Jahr
beschlossene Rentenreform in ihren we-
sentlichen Bestandteilen in Kraft getreten,
die mit Einführung einer freiwilligen priva-
ten Vorsorge die bedeutendste Richtungs-
änderung seit der Rentenreform 1957 dar-
stellt. Mit einer kapitalfundierten freiwilli-
gen Vorsorge (Altersvermögens-Gesetz,
AVmG) sollen Leistungskürzungen in der
gesetzlichen Rentenversicherung (durch
das Altersvermögens-Ergänzungsgesetz,
AVmEG) kompensiert werden. Mit der Re-
form werden die Gesamtbelastungen neu
verteilt, zwischen Männern und Frauen,
zwischen den Sozialpartnern und zwischen
den Versicherten und dem Staat.1

Anlass und Ziel der Reform ist es, die
Lohnnebenkosten zu senken und durch
den Aufbau einer kapitalgedeckten priva-
ten Zusatzvorsorge die gesetzliche Renten-
versicherung robuster gegenüber dem de-
mografischen und wirtschaftlichen Wan-
del zu gestalten. Dafür wird weitgehend auf
ein definiertes Leistungsniveau verzichtet
und lediglich eine Absicherung nach unten
durch eine Niveausicherungsklausel fest-
gelegt (auf 67 % der durchschnittlichen
Nettoentgelte). Das starke finanzielle En-
gagement des Staates für die private Vor-
sorge – sie wird jährlich mit über 10 Mrd.€
unterstützt – zeigt die politische Rich-
tungsänderung dieser Reform: Das Ziel

versicherung über nur geringe Anwart-
schaften verfügen (Stegmann/Bieber 2000,
S. 186), versucht die Riesterreform, durch
großzügige staatliche Förderung der Bei-
tragszahlungen für privates Sparen poli-
tisch gegenzusteuern. Ursprünglich hatte
der Gesetzgeber vor, mit Hilfe staatlicher
Zuschüsse die private Vorsorge, also die 3.
Säule, zu stärken. Im Reformprozess ist es
dann, ausgelöst durch Interventionen der
Gewerkschaften, zu einer Richtungsände-
rung hin zur Stärkung der betrieblichen
Versorgung gekommen. Die Gewerkschaf-
ten kritisierten die fehlende paritätische
Beitragszahlung in der privaten Vorsorge
und hofften, über eine Stärkung der be-
trieblichen Alterssicherung die Arbeitgeber
an der Finanzierung der kapitalfundierten
Altersvorsorge beteiligen zu können. Die
Gewerkschaften machen sich politisch
dafür stark, den Vorrang kollektiver Alters-
vorsorgesysteme gegenüber privaten Lö-
sungen zu verankern, mit dem Ergebnis,
dass die staatliche Förderung auch für die
betriebliche Altersversorgung gilt, wenn
die Förderkriterien erfüllt sind.
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Die Riester-Rente: Geschlechterspezifische
Wirkungen der privaten und der betrieblichen
Vorsorge 

Mechthild Veil 

Die Riester-Reform leitet die seit der Rentenreform 1957 größte Richtungsänderung in der Alterssicherung in Deutschland ein. Der 
Artikel setzt sich mit dem Kern der Umsteuerung, dem staatlich geförderten Aufbau einer privaten Vorsorge auseinander. Priorität hat
die betriebliche Vorsorge. Inwieweit die Reform die eigenständige Alterssicherung von Frauen bestärken oder behindern wird, kann,
kurz nach Inkrafttreten der Reform, lediglich vorläufig beantwortet werden: Die frauenfreundliche Struktur der Riesterförderung, die
günstig für Erziehende ist, kollidiert mit der Versicherungslogik in der privaten Vorsorge. Diese wiederum kann durch Kollektivverträge
auf der (über-)betrieblichen Ebene „ausgehebelt“ werden. Inwieweit dies tatsächlich geschieht, ist abhängig vom politischen Willen der
Akteure. Der Artikel soll einen Beitrag dazu leisten, Diskussionen über die notwendigen Bausteine zur eigenständigen Alterssicherung
von Frauen in der 2. und 3. Säule zu stärken.

einer ausreichenden Alterssicherung soll
zukünftig nicht mehr allein die gesetzliche
Rentenversicherung (GRV), also die 1. Säu-
le, sondern das Zusammenspiel mit der 2.
(betriebliche Vorsorge) und der 3. Säule
(private Vorsorge) erzielen. Aus diesem
Grunde sind die Kriterien für die staatliche
Förderung der privaten Vorsorge so defi-
niert, dass sie die Sparfähigkeit derjenigen
stärken, die bereits jetzt unterversichert
sind bzw. es durch die Leistungsminderun-
gen zu werden drohen. Inwieweit tatsäch-
lich der bisher unterversicherte Personen-
kreis, insbesondere Frauen, von der Mög-
lichkeit privaten Sparens Gebrauch ma-
chen kann oder will, bleibt in Hinblick auf
unterversicherte Frauen zu untersuchen.
Die wesentlichen Fragen dieses Artikels
sind, ob die staatlich geförderte private
oder betriebliche Altersvorsorge die Leis-
tungskürzungen in der 1. Säule kompen-
sieren und Versicherungslücken von Frau-
en schließen wird und ob der angestrebte
Ausbau der privaten und vor allem der
betrieblichen Vorsorge einen Beitrag zur
eigenständigen Alterssicherung von Frauen
leisten kann?

2
Struktur der staatlichen
Förderung 

Aus der Erfahrung heraus, dass die Inan-
spruchnahme privater Vorsorge bisher die
Gefahr der Unterversicherung für diejeni-
gen birgt, die in der gesetzlichen Renten-

1 Dieser Artikel ist im Rahmen des von der Hans
Böckler Stifung geförderten Projekts, „Geschlechts-
spezifische Wirkungen der Alterssicherung in
Deutschland und in Frankreich“ entstanden.

Medion
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Die Förderkriterien müssen von unter-
schiedlichen Akteuren erfüllt werden. Die
Finanzanbieter machen ihre Vorsorgepro-
dukte „riesterfest“, indem sie den Kriteri-
enkatalog des Altersvorsorgeverträge-Zer-
tifizierungsgesetzes (AltZertG) erfüllen,2

was ihnen durch das Bundesaufsichtsamt
für Versicherungswesen (BA) zertifiziert
wird. Die Zertifizierung regelt lediglich, ob
die Vertragsbestimmungen den Förder-
kriterien entsprechen und sagt nichts über
die Qualität des Vorsorgeproduktes aus.
„Produkte“ der betrieblichen Altersvorsor-
ge müssen nicht zertifiziert werden, weil sie
der BA bereits unterliegen.

Auf der Akteursebene der Versicherten
gilt: Förderwürdig sind all diejenigen, die
in der GRV pflichtversichert sind, d.h. auch
Kindererziehende während der Kinderer-
ziehungszeit, nicht erwerbsmäßige Pflege-
personen, Wehr- und Zivildienstleistende,
Arbeitslose, sowie geringfügig Beschäftigte,
wenn sie auf die Sozialversicherungsfrei-
heit verzichtet haben. Förderfähig sind
auch Arbeitnehmer/innen im Öffentlichen
Dienst, denen eine beamtenähnliche Ge-
samtversorgung gewährt wird. Nicht för-
derfähig sind demgegenüber Beamte, nicht
versicherungspflichtige Selbständige, so-
zialversicherungsfrei geringfügig Beschäf-
tigte und Nichterwerbstätige. Das Förder-
kriterium ist die eigene Beitragszahlung
aus dem rentenversicherungspflichtigen
Bruttoeinkommen des Vorjahres. Die
Höhe der Beitragszahlungen ist zwischen
2002 und 2008 gestaffelt, und zwar von 1 %
in 2002/3 bis 8 % in 2008 (Tabelle 1).

Treffen all diese Bedingungen zusam-
men, dann tritt der staatliche Akteur mit
der Förderung der Beitragszahlungen auf
den Plan. Diese erfolgt entweder als pau-
schale Zulage (Grundzulage und Kinder-
zulage) oder als steuerliche Abzugsmög-
lichkeit durch einen neu eingeführten
Sonderausgabenabzug (§10a EStG). Das
Finanzamt prüft im Rahmen einer Günsti-
gerprüfung welche Förderungsart im Ein-
zelfall günstiger ist3 und erstattet die
Differenz.

Entsprechend der gestaffelten Beitrags-
zahlungen4 ist auch die Zulagenförderung
sowie der Höchstbetrag des Sonderaus-
gabenabzugs gestaffelt. Ein pauschaler
Sockelbetrag muss immer dann entrichtet
werden, wenn der Eigenbeitrag, also die
Beitragshöhe abzüglich der Zulagen, unter
den Werten des Sockelbetrags liegen würde
(Tabelle 1). Dieser wurde eingeführt, damit
auch Personen mit Niedrigsteinkommen,

z.B. geringfügig Beschäftigte, Fördermittel
aufgrund eigener Beitragszahlungen er-
halten.

Die Zulagen sind Pauschalbeträge,
deren Höhe unabhängig vom individuellen
Einkommen ist. Das ist günstig für Ver-
sicherte mit niedrigen bis unteren Einkom-
men. Die Kinderzulagen liegen bereits ab
dem 1. Kind über den Grundzulagen, die
Sockelbeträge (also der Mindesteigenbe-
trag) wirken, entsprechend der Kinderzahl,
degressiv. Von dieser ausgesprochen kin-
derfreundlichen Struktur der Zulagenför-
derung profitieren vor allem Frauen. Die-
ser frauenfreundliche Aspekt verstärkt sich
noch dadurch, dass die Kinderzulage auto-
matisch der Mutter überwiesen wird, wenn
keine anderweitigen Vereinbarungen vor-
liegen.

Im Ehepaarkontext erhält der nicht för-
derfähige Partner, z.B. die Frau (weil nicht
in der GRV versichert oder nicht erwerbs-
tätig) ebenfalls eine Grundzulage, wenn die
Ehepartner nicht dauerhaft getrennt leben
und wenn z.B. für die Frau ein eigener auf
ihren Namen lautender Vorsorgevertrag
abgeschlossen wird. (Wegen der hohen
Verwaltungskosten für einen Vertragsab-
schluss rechnet sich die Inanspruchnahme
der doppelten Grundzulage wahrschein-
lich erst ab dem Jahre 2008, wenn diese 
154 € beträgt.) 

Die intendierte Förderung ökonomisch
Schwächerer durch die Zulagenförderung
schwindet ab der Einkommenshöhe, ab der
die steuerliche Förderung (Sonderaus-
gabenabzug) die günstigere Variante dar-
stellt. Um den steuerlichen Vorteil für Bes-
serverdienende nach oben zu begrenzen, ist
der Sonderausgabenabzug auf 2.100 € im
Jahre 2008 festgeschrieben worden.

Die zusätzliche Steuerersparnis kommt
zum Tragen:

– für Alleinstehende ohne Kinder (mit ei-
nem Kind oder zwei Kindern) bei einem
Jahres-Bruttoeinkommen von 25.564,59 €
(51.129,19 €);
– für Verheiratete, zwei Rentenversiche-
rungspflichtige, unabhängig von der Zahl
der Kinder, bei einem Jahres-Bruttoein-
kommen von jeweils 51.129,19 € (www.
bma-bund.de).

Selbst wenn die Förderquoten im Verhält-
nis zur eigenen Sparleistung als Summe der
Zulagenförderung und des Sonderausga-
benabzugs betrachtet werden (Tabelle 2),
bleiben Kindererziehende, vor allem mit
zwei und mehr Kindern und Niedrigver-
dienende begünstigt.

Die Zulagenförderung ist günstig für
Frauen. Sie fördert die Spartätigkeit von
Personen mit niedrigen Einkommen und
von Kindererziehenden:

– Grundzulagen als Pauschalbeträge sind
unabhängig vom individuellen Einkom-
men.
– Die Höhe der Kinderzulagen liegt über
der der Grundzulagen.
– Die Sockelbeiträge (die zu leistende
Mindestbeträge) sind so niedrig, dass auch
geringfügig Beschäftigte und Frauen mit

2 Zu den Voraussetzungen gehören u.a.: laufende
Beitragsentrichtung (Ruhen und Kündigung des
Vertrags möglich), Auszahlung frühestens ab 60.
Lebensjahr auf Rentenbasis bzw. Auszahlungsplan
mit Restkapitalverrentung, Zusage mindestens der
eingezahlten Beiträge, gleichmäßige Verteilung
der Abschluss- und Vertriebskosten, Informations-
pflichten, Pfändungsschutz (Bruno-Latocha/Grütz
2001, S. 404).

3 Das Prozedere ist ähnlich dem Verfahren beim Kin-
dergeld und Kinderfreibetrag. 

4 Höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze, je-
weils einschließlich der Zulagen.

Tabelle 1: Förderung der Altersvorsorge
Jahr1) Sonderaus- Grund Zulage Eigen- Sockel- mit einem mit zwei

gabenabzug zulage2) je Kind beitrag3) betrag4) Kind und mehr
Kindern

2002 525 € 38 € 46 € 1% 45 € 38 € 30 €
2003 525 € 38 € 46 € 1% 45 € 38 € 30 €
2004 1.050 € 76 € 92 € 2% 45 € 38 € 30 €
2005 1.050 € 76 € 92 € 2% 90 € 75 € 60 €
2006 1.575 € 114 € 138 € 3% 90 € 75 € 60 €
2007 1.575 € 114 € 138 € 3% 90 € 75 € 60 €
ab 2008 2.100 € 154 € 185 € 4% 90 € 75 € 60 €

1) Veranlagungszeitraum.
2) Bei Ehepaaren erhält jeder Ehepartner eine Grundzulage.
3) in % der rentenversicherungspflichtigen Einnahmen des vorangegangenen Kalenderjahres 
jeweils abzgl. der Zulagen.
4) Der Sockelbetrag, der Mindesteigenbetrag, sinkt mit der Anzahl der Kinder.
Quelle: nach Bruno-Latocha/Grütz, 2001, S. 406

Hans Böckler
Stiftung
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Versicherungslücken kontinuierlich Beiträ-
ge in die private Vorsorge zahlen können.
Für eine Frau mit zwei Kindern wäre in
2002 z.B. nur ein Eigenaufwand von jähr-
lich 30 € (2,50 € im Monat) notwendig, um
eine jährliche Förderquote von 160 € zu
erzielen (1 x Grundzulage, 2 x Kinderzu-
lagen plus Eigenbeitrag, s. Tabelle 1). Mit
Hilfe der Sockelbeträge können Frauen
Versicherungslücken füllen.

Nachteilig demgegenüber ist die Regelung
bei den Kindererziehungszeiten. Diese gel-
ten in der GRV als Pflichtbeitragszeiten, für
die der Staat die Beitragszahlungen in Höhe
des Durchschnittsentgeltes übernimmt. In
der privaten Vorsorge zahlt der Staat diese
Beiträge nicht. Frauen müssen nun selbst
Aufwendungen für die Zeit leisten, für die
sie vorher keine Beiträge entrichteten, und
zwar in Höhe von 4 % (rd. 1000 € im Jahr),
wenn sie zusätzliche Renteneinbußen ver-
meiden und wenn sie die Rentenniveau-
senkung, die auch die Kindererziehungszei-
ten betrifft, ausgleichen wollen. Das bedeu-
tet eine Schlechterstellung vor allem für allein-
erziehende Frauen, die nicht auf ein Haus-
haltseinkommen zurückgreifen können.

Weil diese sog. Riester-Förderung nur
einmal in Anspruch genommen werden
kann, in der privaten oder in der betrieb-
lichen Altersversorgung, stellt sich die
grundsätzliche Frage, für welche sich ent-
scheiden.

3
Individuelle private
Vorsorge

Vorteile, die kindererziehende Frauen
durch die Förderstruktur erlangen, verlie-
ren sie im Allgemeinen wieder, wenn sie

private Vorsorgeverträge abschließen. Der
größte Nachteil liegt in dem versicherungs-
rechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz,
der besagt, dass gleiche Leistungen für
gleiche Beiträge zu leisten sind, d.h. Frauen
müssen aufgrund ihrer durchschnittlich
längeren Lebenserwartung bis zu 15 %
höhere Tarife zahlen. Weitere geschlechter-
spezifische Benachteiligungsstrukturen lie-
gen in der Absicherung biometrischer Risi-
ken (Langlebigkeit, Invalidität und Hin-
terbliebenenschutz), die in der GRV inner-
halb der Solidargemeinschaft umgelegt
werden und in der privaten Vorsorge hinzu
gekauft bzw. „abgewählt“ werden können.
Für beide Geschlechter wirken sich darüber
hinaus die höheren Verwaltungskosten
ungünstig aus. Ein Ausbau eigenständiger
Alterssicherungsansprüche ist für Frauen
in der 3. Säule demnach meist nicht mög-
lich.

Wie sieht es demgegenüber in der 2.
Säule aus? Kriterien für eine Stärkung der
Position von Frauen in der betrieblichen
Altersvorsorge sind: Absicherung der bio-
metrischen Risiken bei gleichen Beitrags-
sätzen für Männer und Frauen (Unisex-
Tarife) und die Möglichkeit, die Riester-
Förderung in Anspruch zu nehmen.

4
Renaissance der
betrieblichen Alters-
versorgung (bAV)

Im Unterschied zur privaten Vorsorge, die
die Interessen der Einzelnen im Blick hat,
sollte die betriebliche einen möglichst
überbetrieblich organisierten solidarischen
Ausgleich zum Ziel haben (Kerschbaumer
2001, S. 569). Im Rahmen von tarifvertrag-
lichen Regelungen können kollektive Lö-
sungen der Altersvorsorge geschaffen wer-

den, die wegen der Größe der Versicherten-
gemeinschaft biometrische Risiken bei
gleichen Beitragssätzen absichern. Hierin
liegt die Attraktivität der betrieblichen ge-
genüber der privaten Vorsorge. Die Kon-
zentration der Riester-Reform auf die 2.
Säule hat demnach eine historische Wende
in der betrieblichen Altersversorgung ein-
geleitet.

Mit dieser Reform vergrößert sich das
Spektrum bereits bestehender Formen der
bAV, an die unterschiedliche Rechte und
die Interessen unterschiedlicher Akteure
geknüpft sind. Es sind im Wesentlichen
drei Entwicklungsstufen von Betriebsren-
ten, die sich durch politischen Verände-
rungsdruck im Laufe der Zeit herausgebil-
det haben und die gleichzeitig weiter beste-
hen: die klassischen Betriebsrenten als Leis-
tungszusagen der Arbeitgeber, die Umstel-
lung von leistungsorientierten auf beitrags-
orientierte Zusagen durch Angebote der
Arbeitgeber auf Entgeltumwandlung und
das mit dem AVmG eingeführte Recht der
Arbeitnehmer auf Entgeltumwandlung,
das allein mit der staatlichen Förderung
vereinbar ist.

4.1 DIE KLASSISCHEN
BETRIEBSRENTEN

Diese haben sich aus freiwilligen Sozial-
leistungen der Arbeitgeber zur Einschrän-
kung der Mobilität ihrer qualifizierten
Arbeitnehmer entwickelt5, deren Grund-
lagen 1974 im Betriebsrentengesetz
(BetrAVG) festgeschrieben wurden (Kersch-
baumer/Perreng 2001, S. 17). Frauen sind
in der klassischen Betriebsrente stärker
benachteiligt als in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, was die Inanspruchnah-
me und die Rentenhöhen betrifft. 46% der
Rentner und nur 9 % der Rentnerinnen 
ab 65 Jahren bezogen 1996 eine eigene
Betriebsrente. Auch die durchschnittlichen
Höhen variieren nach Geschlecht: Frauen
(jeweils ab 55 Jahren) beziehen mit 
165,15 € durchschnittlich eine um 58 %
niedrigere Betriebsrente als Männer (BMA
2001, S. 15). Ein wesentlicher Grund für
diese geringe Inanspruchnahme durch

5 Die Ausführungen beziehen sich vor allem auf die
alten Bundesländer. In den neuen Bundesländern
spielen die Betriebsrenten mit einem Deckungs-
grad von 2% bei den Männern und 0,5% bei den
Frauen quasi keine Rolle.

Hans Böckler
Stiftung

Tabelle 2: Förderquoten nach Einkommensgruppen, Familienstand 
und Kinderzahl (Stand 2001)
Bruttoeinkommen Förderquote1)

des Vorjahres Familienstand
€/Jahr Ohne Kind 1 Kind 2 Kinder

15.338,76 Alleinstehend 25% 55% 85%
Verheiratet2) 50% 75% 82%

25.564,59 Alleinstehend 28% 33% 51% 
Verheiratet 30% 48% 66%

51.129,19 Alleinstehend 40% 36% 34% 
Verheiratet 28% 27% 33%

1) Summe der Grund- und Kinderzulage und zusätzliche Steuerersparnis durch Sonderausgabenabzug 
im Verhältnis zur Sparleistung.
2) Verheiratet, beide rentenversicherungspflichtig.
Quelle: nach www.bma-bund.de
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sind, treffen im Unterschied zu den Unter-
stützungskassen Regelungen hinsichtlich
der Anlagen der eingezahlten Beiträge. Sie
unterliegen der Versicherungsaufsicht. Die
Direktversicherungen unterliegen, wie die
Pensionskassen, ebenfalls dem Versiche-
rungsaufsichtsgesetz. Mit dem AVmG neu
hinzugekommen sind die Pensionsfonds.
Sie verbinden die Sicherheit der Pensions-
kassen mit der größeren Anlagefreiheit des
Investmentfonds. Deshalb besteht für die
Höhe der eingezahlten Beiträge eine Min-
destauszahlungsverpflichtung als Insol-
venzschutz.

Die Durchführungswege Pensionskas-
se, Direktversicherung und Pensionsfonds
sind „riester-förderfähig“, sie gelten als „ge-
boren zertifiziert“ (Kerschbaumer/ Perreng
2001, S. 19), weil sie dem Versicherungs-
aufsichtsamt bereits unterliegen, wenn sie
eine lebenslange Alterssicherung gewäh-
ren. Übersicht 1 zeigt die verschiedenen
Durchführungswege in Verbindung mit
der Entgeltumwandlung.

Ab dem Jahre 2009 wird die Entgelt-
umwandlung generell sozialversicherungs-
pflichtig, um ein Ausplündern der Sozial-
versicherungen, vor allem der Krankenver-
sicherung zu vermeiden. Bis dahin haben
Arbeitnehmer/innen die Wahl, wie ihre
Beitragszahlungen „bezuschusst“ werden
sollen, durch die Riester-Förderung oder
über Einsparen der Sozialversicherungs-
beiträge. Versicherte mit höheren Gehäl-
tern werden sich eher für die Bruttolohn-
umwandlung, bei der sie bis zu 20 %
Arbeitnehmeranteil am Sozialversiche-
rungsbeitrag einsparen, entscheiden und
geringer Verdienende eher für die staatlich
geförderte Nettolohnumwandlung. Anzu-
nehmen ist, dass kindererziehende Frauen
stärker auf die Riesterförderung zurück-
greifen werden.

Die Pensionsfonds, die Pensionskassen
und die Direktversicherungen erfüllen die
Riester Förderkriterien. Ist der Arbeitgeber
Mitglied in einem Pensionsfonds oder ei-
ner Pensionskasse, kann er die Durch-
führung hierauf beschränken, ist dies nicht
der Fall, können die Arbeitnehmer/innen
eine Direktversicherung verlangen. Die
Auswahl der Anbieter liegt grundsätzlich
beim Arbeitgeber, die Wahl über die Art der
Förderung bei den Arbeitnehmern. Über-
sicht 2 zeigt die Voraussetzungen für die
staatliche Förderung.

Die Vor- und Nachteile der betrieb-
lichen und der individuellen Vorsorge sind
insbesondere mit Blick auf die Frauenal-

Arbeitgeber verlangen, dass die Vorausset-
zungen für eine Riester-Förderung erfüllt
werden, d.h. die Beiträge müssen aus so-
zialversicherungspflichtigen und steuer-
pflichtigen Entgelten (Individualbesteue-
rung) geleistet werden. Wenn auch die Bei-
tragszahlung für die Altersvorsorge in der
bAV im Unterschied zur privaten Vorsorge
bereits im Jahre 2002 mit 4 % beginnen
kann, so bezieht sich die staatliche Förde-
rung entsprechend den Förderrichtlinien
nur auf 1% der Beitragszahlung. Vom Ar-
beitgeber finanzierte betriebliche Alters-
vorsorgesysteme schließen den Anspruch
nicht aus, wenn die Arbeitnehmer einen
Mindestbeitrag zahlen. Hingegen haben
Arbeitnehmer, die bereits vor Inkrafttreten
der Reform eine durch Entgeltumwand-
lung finanzierte betriebliche Altersversor-
gung beziehen, keinen Anspruch auf Ent-
geltumwandlung. Denn Entgeltumwand-
lungen nach „alter Methode“ erfüllen die
Förderkriterien nicht, sie sind sozialver-
sicherungsfrei (bis 2008) und werden pau-
schal besteuert. Lediglich die mit dem
AVmG eingeführte Entgeltumwandlung ist
also kombinierbar mit der Riester-Förde-
rung, weil die Beiträge sozialversicherungs-
pflichtig sind und individuell versteuert
werden müssen.

4.4 DURCHFÜHRUNGSWEGE

Die Entscheidung für eine bestimmte Form
der Entgeltumwandlung ist abhängig von
dem Durchführungsweg, der für die Ab-
wicklung der betrieblichen Altersvorsorge
gewählt wird. Die klassischen Betriebsren-
ten, die immer noch das größte Volumen
ausmachen, beruhen zumeist auf Direkt-
zusagen mit Insolvenzschutz, ausschließ-
lich finanziert durch die Arbeitgeber.
Arbeitnehmer zahlen keine Beiträge, des-
halb haben sie auch keinen Anspruch auf
die Riesterförderung. Das Gleiche gilt für
betriebliche oder überbetriebliche Unterstüt-
zungskassen. Auch hier zahlen die Beschäf-
tigten keine eigenen Beiträge und erhalten
keine Förderung. Mit dem AVmG können
die Arbeitgeber die Anwartschaften aus
Direktzusagen und Unterstützungskassen
jedoch steuer- und beitragsfrei auf einen
Pensionsfonds übertragen. In diesem Falle
werden die bestehenden Leistungszusagen
fortgeführt und die Arbeitnehmer/innen
haben dann für ihre zukünftigen Beitrags-
zahlungen Anspruch auf die staatlichen
Zulagen. Die Pensionskassen, die ebenfalls
betrieblich oder überbetrieblich möglich

Frauen liegt in den Unverfallbarkeitsrege-
lungen, die mit der Reform des BetrAVG,
gültig ab 1.1.2001, zwar verbessert wurden
– die notwendige Betriebszugehörigkeit
wurde von 10 auf 5 Jahre und das Min-
destalter für die Unverfallbarkeit von 35 auf
30 Jahre gesenkt – was jedoch zur Beseiti-
gung der Frauendiskriminierung nicht
ausreicht. Vor allem das vorgeschriebene
Mindestalter bei Ausscheiden aus dem Be-
trieb hindert Frauen daran, eigene Betriebs-
renten-Anwartschaften aufzubauen. Denn
welche Frau entscheidet sich nur wegen der
Betriebsrente für Kinder erst nach dem 
30. Lebensjahr (Klammer 2000)? 

Mit der Riester-Reform verschwinden
die klassischen Betriebsrenten nicht, sie
werden nur nicht in die staatliche Förde-
rung einbezogen (es sei denn, die Arbeit-
nehmer zahlen einen Mindestbeitrag). Sie
bleiben den Arbeitgebern weiterhin als ein
wichtiges personalpolitisches Instrument
für Zeiten mit einer Verknappung von
(qualifizierten) Arbeitskräften, wie bereits
in der Blütezeit der Betriebsrenten der 50er
und 60er Jahre, erhalten.

4.2 BEITRAGSORIENTIERTE
BETRIEBLICHE VORSORGE ALTER
METHODE

Seit langem präferieren Arbeitgeber bei-
tragsorientierte Zusagen (defined contri-
butions), die die Unternehmen von lang-
fristigen, wenig kalkulierbaren Gesamtver-
sorgungszusagen entlasten und die Be-
triebsrenten europakompatibel gestalten
(Bruno-Latocha 2000, S. 387). Das Recht
auf Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers
ist der wesentliche Kern des AVmG. Anders
als die klassische Betriebsrente, die ein In-
strument der Arbeitgeber zur Bindung se-
lektiv ausgewählter Arbeitskräfte an den
Betrieb war, hat die sog. Riester-Rente zum
Ziel, eine kollektive Zuatzversorgung als
Kompensation für die Leistungsminderun-
gen in der GRV zu ermöglichen. Die Krite-
rien der staatlichen Förderung sind hierauf
ausgerichtet.

4.3 ENTGELTUMWANDLUNG 

Beschäftigte erhalten mit dem AVmG
gegenüber ihrem Arbeitgeber einen
Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung
zum Aufbau betrieblicher Versorgungsan-
wartschaften, in Höhe von maximal 4 %
der Beitragsbemessungsgrenze (Anspruch
auf Entgeltumwandlung). Sie können vom
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terssicherung in Übersicht 3 zusammenge-
tragen.

4.5 DIE TARIFRENTE

Inzwischen liegt eine Fülle von Tarifverein-
barungen vor, die auf der betrieblichen
Ebene oder auf der Branchenebene abge-
schlossen wurden. Sie unterscheiden sich
im Wesentlichen darin, ob und in welchem
Umfang die Arbeitgeber an der Finanzie-
rung beteiligt werden. In der chemischen
Industrie und in der Bauwirtschaft z.B. ist
dies der Fall, in der Metall- und Elektroin-
dustrie hingegen nicht. Auch in der Orga-
nisationsform, d.h. in den Durchführungs-
wegen, gibt es erhebliche Unterschiede.

Gesamtmetall und IG Metall haben im
Oktober 2001 ein Altersversorgungswerk
abgeschlossen, das für die gesamte Bran-
che, das sind 3,5 Mio. Beschäftigte, gelten
soll. Die IG Metall geht davon aus, dass
etwa jeder zweite Beschäftigte dem Alters-
versorgungswerk beitreten wird, was einem
Finanzvolumen von bis zu vier Milliarden
€ im Jahr entsprechen würde. Das Versor-
gungswerk stellt einen Fortschritt gegen-
über herkömmlichen Betriebsrenten dar,
weil nun auch Beschäftigte aus Klein- und
Mittelbetrieben die Möglichkeit erhalten,
sich über Entgeltumwandlung eine Alters-
vorsorge aufzubauen, ohne sich um die Ab-
wicklung und die Frage der Geldanlage sel-
ber kümmern zu müssen. Kollektivverträ-
ge von großer finanzieller und personeller
Reichweite sind für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer/innen von Vorteil: für die Ar-
beitgeber, weil diese so nicht mit zahlrei-
chen Einzellösungen der Arbeitnehmer/in-
nen konfrontiert sind, was für sie hohe Ver-
waltungskosten bedeuten würde. Für die
Beschäftigten, wegen der geringeren Ver-
waltungskosten und wegen der zu erwar-
tenden höheren Rendite. Die IG Metall ver-
spricht sich darüber hinaus eine größere
Marktmacht und die Möglichkeit demo-
kratischer Kontrolle über die Geldanlage-
bedingungen. Alle Seiten sind zufrieden?
Bei allen Vorteilen, die das Altersversor-
gungswerk zukünftig den Beschäftigten
bieten kann, liegt der große Nachteil darin,
dass die Arbeitgeber nicht zur Finanzie-
rung verpflichtet werden konnten. So zah-
len die Beschäftigten ihre betriebliche Al-
tersversorgung quasi selber, sie werden
dabei lediglich vom Staat unterstützt.

Hans Böckler
Stiftung

Übersicht 1: Die fünf Durchführungswege der betrieblichen 
Altersversorgung
Durchführungsweg Beschreibung Entgeltumwandlung
Pensionskasse Eine externe versicherungsähnliche Versorgungs- Gefördert und

einrichtung, die von einem oder mehreren Betrieben ungefördert 
getragen wird (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Pensionsfonds Diese werden mit dem AVmG neu eingeführt. Sie sind Gefördert und 
den Pensionskassen ähnlich, jedoch mit freier Auswahl ungefördert 
der Geldanlage, mit Garantie des Nominalwertes der 
eingezahlten Beitragssumme und Insolvenzschutz 

Direktversicherung Eine besondere Form der Lebensversicherung, die der Gefördert und 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer für die ungefördert
Beschäftigten abschließt. Die Arbeitgeber zahlen  
Prämien, eine Beteiligung der Arbeitnehmer durch 
Entgeltumwandlung ist üblich 

Direktzusage Selbstverpflichtung des Arbeitgebers, den Arbeitnehmern Nur ungefördert
ausschließlich aus betrieblichen Mitteln zu finanzierende 
Versorgungsleistungen zu zahlen. Die Direktzusage ist 
die in Deutschland am weitesten verbreitete Form der 
betrieblichen Altersversorgung, sie wird ausschließlich 
von den Arbeitgebern finanziert 

Unterstützungskasse Eine von einem oder mehreren Unternehmen getragene Nur ungefördert
rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung

Quelle: Eigene Darstellung 

Hans Böckler
Stiftung

Übersicht 2: Voraussetzungen für die staatliche Förderung
Riester-Zusatzrente

Private Vorsorge Betriebliche Vorsorge 
ungefördert gefördert 

– Rentenversicherung Entgeltumwandlung aus dem Entgeltumwandlung aus dem Netto-
– Lebensversicherung Bruttoeinkommen in einen einkommen in eine Pensionskasse,
– Banksparplan beliebigen Durchführungsweg Pensionsfonds oder Direktversicherung.
– Investmentsparen der betrieblichen Altersversorgung Gefördert durch Zulagen und Sonder-
„zertifiziert“ und ausgabenabzug
gefördert durch 
Zulagen und 
Sonderausgabenabzug

Quelle: Eigene Darstellung 

Hans Böckler
Stiftung

Übersicht 3: Vor- und Nachteile der betrieblichen Tarifrente 
gegenüber privater Vorsorge für Frauen
Tarifrente Private Vorsorge 

Versicherte kümmern sich nicht um Anlageform Versicherte müssen sich um Anlageform und 
und Anbieter Anbieter selber kümmern

Abwicklung über Arbeitgeber Abwicklung durch die Versicherten

Kollektivverträge reduzieren die Verwaltungskosten Höhere Verwaltungskosten

Beitragszahlung ist ab 2002 bereits mit 4% bis zur Beitragszahlung und Förderung erfolgt 
BG möglich stufenweise beginnend in 2002 mit 1%

Je nach Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag Entfällt
finanzielle Unterstützung durch den Arbeitgeber 

Auswahl zwischen verschiedenen Fördermodellen: Letzteres entfällt
Sind Zulagenförderung oder Sonderausgaben- 
abzug bereits voll ausgeschöpft, kann daneben 
noch steuer- und sozialversicherungsfrei (bis Ende 
2008) bis zu 4% der Beitragsbemessungsgrenze 
in die Altersvorsorge eingezahlt werden

Insolvenzschutz, Garantie durch den Arbeitgeber Kein Insolvenzschutz, lediglich Zusage der Beiträge

Anwartschaften aus Entgeltumwandlungen sind 
von Anfang an geschützt, sie bleiben bei einem 
Arbeitgeberwechsel erhalten

Frauen erhalten bei gleicher Beitragszahlung Unterschiedliche Tarife für Männer und Frauen
gleiche Leistungen wie Männer (sog. Unisex- Frauen erhalten aufgrund ihrer längeren
Tarife), allerdings nur bei Leistungszusagen. Lebenserwartung geringere Monatsrenten 
Beitragszusagen kennen keine Unisex-Tarife1) 

1) Die Unisex-Tarife sind für Frauen das wichtigste Kriterium. Denn bei unterschiedlichen Tarifen 
müssten Frauen für die gleichen Leistungen bis zu 15 % höhere Beiträge zahlen.
Quelle: Eigene Darstellung 
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5
Resümee

Die mit der Riester-Reform beschlossenen
Leistungsminderungen in der GRV stehen
in Zusammenhang mit der Einführung
kapitalfundierter privater Vorsorge und
dem Ausbau betrieblicher Systeme. Für
Frauen spielt die zusätzliche Altersversor-
gung eine besonders wichtige Rolle, um
den gender-bias zu verringern und Alters-
armut zu verhindern. Weil Frauen im All-
gemeinen während der Erwerbsphase über
einen geringeren finanziellen Spielraum
zum Aufbau einer zusätzlichen Altersvor-
sorge verfügen, ist es wichtig, dass die För-
derkriterien so konzipiert sind, dass sie für
Geringverdiener finanzielle Anreize schaf-
fen, Vorsorge zu leisten. Die Zulagenförde-
rung mit dem Kinderzuschlag erfüllt diese
Funktion. Was Frauen mit Kindern durch
die staatliche Förderung gewinnen, drohen
sie allerdings mit der privaten Vorsorge
wieder zu verlieren. Diese sichert einen Teil
der biometrischen Risiken nur ab, wenn
Leistungen zusätzlich „gekauft“ werden
und kennt auch keine einheitlichen Tarife
für Männer und Frauen. Hierin liegt die
hauptsächliche Benachteiligung für Frau-
en. Es ist zwar möglich, die Verträge ruhen
zu lassen, doch dann entstehen Versiche-
rungslücken im Alter. Können verheiratete
Frauen Lohneinbußen über das Haushalts-
einkommen evtl. noch ausgleichen, ohne
ihre Sparleistungen zu reduzieren, steht
Alleinerziehenden dieser Weg nicht offen.
Es ist zu befürchten, dass es mit der pri-
vaten Vorsorge zu einer weiteren Spreizung
zwischen Männer- und Frauenrenten
kommen wird.

Ein Gegensteuern, wie es der Gesetz-
geber mit der steuerlichen Förderung ver-

sucht, hätte durch eine stärkere Regulie-
rung der zertifizierten Anlageformen flan-
kiert werden müssen. Die Nominalwert-
zusage der eingezahlten Sparbeiträge reicht
bei weitem nicht aus, Rentnern/innen ein
adäquates Versorgungsniveau zu garantie-
ren. Eine Steigerung des Preisniveauindex
von 1970 bis 1990 von 100 auf 212 % be-
deutet, dass von eingezahlten Beiträgen in
Höhe von 1.000 DM bei Rückzahlung im
Jahre 1990 real lediglich 472 DM übrig ge-
blieben wären (Hauser 2001, S. 350). Not-
wendig wäre gewesen, worauf Hauser und
andere hinweisen, dass eine Mindestver-
zinsung garantiert wird, um einen Real-
wertverlust zu vermeiden.

Vorliegende Berechnungen zu den
Renditeerwartungen gehen zumeist von
überzogenen Erwartungen aus, weil sie auf
der Grundlage männlicher Biografien er-
stellt werden. Die in der Privatversicherung
üblichen Abschläge für Frauen aufgrund
ihrer durchschnittlich längeren Lebenser-
wartung fließen nicht in die Berechnungen
ein (Bruno-Latocha/Grütz 2001). Diese
Nachlässigkeit oder bewusste Unterschla-
gung kann durchaus als politisches Desin-
teresse an einer Gleichstellungspolitik in
der privaten Vorsorge gewertet werden. Es
tut sich demnach eine Kluft auf zwischen
frauenfreundlichen staatlichen Förderkri-
terien und einer der Privatversicherung in-
härenten Unverträglichkeit mit umvertei-
lenden sozialpolitischen Regelungen.

Die betriebliche Riester-Zusatzrente,
die während des Reformprozesses durch
Interventionen der Gewerkschaften zum
Kernpunkt der Reform avancierte, ist weit
besser als die private dazu geeignet, Leis-
tungsminderungen in gesetzlichen Syste-
men zu kompensieren. Die Riester-Zusatz-
rente und das z.B. von Gesamt-Metall und
IG-Metall gegründete Altersversorgungs-
werk bieten neue Möglichkeiten, auch

Frauen aus Klein- und Mittelbetrieben und
geringfügig Beschäftigten (wenn sie auf die
Sozialversicherungsfreiheit verzichten) ei-
ne betriebliche Zusatzrente zu ermögli-
chen, wenn auch – und das ist die bittere
Pille – ohne zwingende finanzielle Beteili-
gung der Arbeitgeber. Inwiefern (über-)be-
triebliche Altersversorgungssysteme tatsäch-
lich diskontinuierliche Erwerbsverläufe ab-
sichern können, muss die Praxis zeigen. Da
der Vorteil der Anrechnungszeiten der
GRV in der privaten und betrieblichen Vor-
sorge entfällt, könnten neue Versiche-
rungslücken entstehen.

Frauen benötigen aufgrund ihrer Ver-
sicherungslücken durch Kindererziehung
und Familienaufgaben eine flexiblere
Altersversorgung als Männer. Geschickt ge-
nutzt, können sie evtl. die unterschied-
lichen Bausteine für eine eigenständige
Alterssicherung nutzen. Eines wird bereits
deutlich: die Einführung kapitalgedeckter
Vorsorge setzt weitere Reformen im gesetz-
lichen System voraus. Denn die Qualität
und Frauenfreundlichkeit der betriebli-
chen Zusatzrenten hängt zukünftig mehr
denn je von ihrem Fundament, der gesetz-
lichen Alterssicherung, ab. Notwendig ist
es – und das wurde bisher versäumt – die
personelle Basis der GRV durch Einbezie-
hung aller Erwerbsformen, z.B. der Selb-
ständigen und aller 325-€-Jobs zu erwei-
tern, so dass die GRV zu einer Erwerbstäti-
genversicherung wird, was auch die 
IG-Metall fordert. Zur eigenständigen
Alterssicherung von Frauen gehört auch,
die Umverteilungselemente in der GRV zu
stärken, z.B. durch eine Form der Mindest-
sicherung als Rentenleistung. Langfristig
müsste auch überlegt werden, ob die Rie-
ster-Zusatzrente nicht obligatorisch wer-
den sollte.
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FACHTAGUNG „ARBEITSZEITEN – FAMILIENZEITEN“
AM 18. APRIL 2002 IN DÜSSELDORF

Eine Veranstaltung des WSI in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Qualifikation und Technologie 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MASQT)

Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird zur Zeit in Politik, Gewerkschaften und Unternehmen verstärkt diskutiert. In zeitlicher Hinsicht
steht im Mittelpunkt dieser Diskussion die Frage nach der Passfähigkeit von Arbeitszeiten und Familienzeiten. Eine sozialverträgliche
Arbeitszeitgestaltung muss auch den lebensweltlichen bzw. familiären Anforderungen der Beschäftigten entgegenkommen. Gerade ein
Zusammenleben mit Partner/in und Kindern ist auf eine gemeinsame Zeitgestaltung hin angelegt. Familien reagieren daher besonders
sensibel auf eine mangelnde Passfähigkeit zwischen Arbeitszeiten und sozialen Zeiten.

Ein kombiniertes Arbeitszeit- und Familienzeitmanagement, wie es insbesondere von Beschäftigten mit Kindern geleistet werden muss,
wird nicht nur durch Veränderungen der Arbeitszeiten beeinflusst, sondern auch durch einen Wandel in den Geschlechterverhältnissen,
den Formen des Familienlebens sowie dem Leben von Kindern.

Auf der Fachtagung möchten wir mit Ihnen aktuelle Tendenzen und Entwicklungen diskutieren, die Einfluss auf die Balance zwischen
Arbeitszeiten und Familienzeiten nehmen. Darüber hinaus möchten wir neue empirische Ergebnisse aus unserem Forschungsprojekt
„Blockfreizeiten und Sabbaticals. Zeitverteilungsmuster im Spannungsfeld von Arbeitszeiten, Kinderzeiten und Familienzeiten“
vorstellen.

Neben Wissenschaftler/innen aus dem WSI referieren u.a. Prof. Dr. Brigitte Stolz-Willig, Fachhochschule Frankfurt/M. und Dr. Helga
Zeiher, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin.

Veranstaltungsort: CVJM-Hotel, Graf-Adolf-Str. 102; 40210 Düsseldorf, Tel: 0211-17285-0, Fax: 0211-17285-44

Veranstalter: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI) in der Hans Böckler Stiftung, Dr. Christina Klenner, Svenja Pfahl,
Stefan Reuyß, in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie des Landes Nordrhein-
Westfalen (MASQT)

Anmeldung: Hans Böckler Stiftung, Ralf Guthoff, Hans Böckler Str. 39; 40476 Düsseldorf, Tel: 0211-7778-123, Fax: 0211-7778 4-123,
Ralf-Guthoff@boeckler.de

Es werden keine Tagungsgebühren erhoben. Anmeldungen bitte bis zum 20. März 2002. Die Teilnehmer/innenzahl ist begrenzt, daher
werden die Anmeldungen in der Reihe ihres Eingangs berücksichtigt.


